
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 23. März 2007

zur Änderung der Entscheidung 2005/760/EG hinsichtlich bestimmter Maßnahmen für die Einfuhr
von in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln aus bestimmten Drittländern zum Schutz vor der hoch

pathogenen Aviären Influenza

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 1259)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2007/183/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit le-
benden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4,

gestützt auf die Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrol-
len von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten
Tieren und zur Änderung der Richtlinien 89/662/EWG,
90/425/EWG und 90/675/EWG (2), insbesondere auf Arti-
kel 18 Absatz 7,

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezem-
ber 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkon-
trollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten
Erzeugnissen (3), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach dem Ausbruch der durch einen hoch pathogenen
Virusstamm verursachten Aviären Influenza 2004 in Süd-
ostasien hat die Kommission mehrere Maßnahmen zum
Schutz vor dieser Seuche erlassen. Dazu gehört insbeson-
dere die Entscheidung 2005/760/EG der Kommission
vom 27. Oktober 2005 mit Maßnahmen zum Schutz
gegen die Einschleppung der hoch pathogenen Aviären
Influenza bei der Einfuhr von in Gefangenschaft gehal-
tenen Vögeln aus bestimmten Drittländern (4). Die ge-
nannte Entscheidung gilt bis zum 31. März 2007.

(2) Die Entscheidung 2000/666/EG der Kommission vom
16. Oktober 2000 zur Festlegung der Veterinärbedingun-
gen und Veterinärbescheinigungen sowie der Quarantä-
nebedingungen für die Einfuhr von anderen Vogelarten
als Geflügel (5) legt die Veterinärbedingungen für die Ein-
fuhr bestimmter anderer Vögel als Geflügel, wie in der
genannten Entscheidung ausgeführt, und die Quarantäne-
bedingungen für diese Vögel fest.

(3) Das Gremium für Tiergesundheit und Tierschutz der Eu-
ropäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat
am 27. Oktober 2006 eine wissenschaftliche Stellung-
nahme zu den Risiken für Tiergesundheit und Tierschutz
bei der Einfuhr von anderen Vogelarten als Geflügel in
die Gemeinschaft (im Folgenden „Stellungnahme“) abge-
geben. Die Stellungnahme nennt eine Reihe von Berei-
chen, in denen sich die festgestellten Gesundheitsrisiken
bei der Einfuhr anderer Vögel als Geflügel durch Ände-
rungen der gemeinsamen Veterinärbedingungen erheblich
reduzieren ließen. Auf der Grundlage dieser Stellung-
nahme wurden die Veterinärbedingungen für solche Ein-
fuhren überarbeitet, und die Entscheidung 2000/666/EG
wurde aufgehoben und durch die Verordnung (EG)
Nr. 318/2007 der Kommission (6) ersetzt.

(4) Da die neuen Veterinärbedingungen der Verordnung (EG)
Nr. 318/2007 strenger sind als die derzeit geltenden,
wird die genannte Verordnung erst am 1. Juli 2007 in
Kraft treten, damit die Mitgliedstaaten und diejenigen
Drittländer, die solche Vögel in die Gemeinschaft einfüh-
ren, Zeit für die Anpassung an die neuen Maßnahmen
haben.

(5) Im Lichte der Stellungnahme und der derzeitigen Welt-
lage in Bezug auf die Aviäre Influenza sollten keine Ein-
fuhren solcher Vögel ohne strenge Einfuhrauflagen erfol-
gen.

(6) Die Schutzmaßnahmen gemäß der Entscheidung
2005/760/EG sollten deshalb bis zum 30. Juni 2007
weitergelten. Dementsprechend sollte das Gültigkeitsda-
tum der genannten Entscheidung geändert werden.
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(7) Die Entscheidung 2005/760/EG sollte entsprechend ge-
ändert werden.

(8) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 6 der Entscheidung 2005/760/EG wird das Datum
„31. März 2007“ durch „30. Juni 2007“ ersetzt.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten treffen unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen, um dieser Entscheidung nachzukommen, und veröf-
fentlichen diese Maßnahmen. Sie setzen die Kommission unver-
züglich davon in Kenntnis.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 23. März 2007

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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